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167/2016 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
 
 
Herr 
Costel Dura, geb. 20.07.1969 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt 
 
 
 

wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn, Ordnungsamt/Bußgeldstelle – Aldegreverstr. 10 

– 14, 33102 Paderborn, Zimmer C.01.15, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 

08.30 – 12.00 Uhr, Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr) der Bescheid des Kreises Paderborn vom 

15.04.2016 (Az.: 32 13 66 050/15) in seiner abfallrechtlichen Angelegenheit eingesehen werden 

kann. 

 

 

Kreis Paderborn 

Der Landrat 

Im Auftrag 

 
 
gez. 
 
Junker/Süggeler 
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168/2016 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 

Az.:  66.3/40795-16-600 

 

 

 

Genehmigungsverfahren nach §§ 4/6/10 Bundes-Immissionsschutzgesetz 

 

 

Entfall des Erörterungstermins 

 

Die Windkraft Rönickerfeld 3 GmbH & Co. KG, Am Henkelberge 33, 33100 Paderborn, hat die Ge-

nehmigung gemäß § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zur Errichtung und zum 

Betrieb einer Windkraftanlage in Paderborn (Neuenbeken) beantragt. Nach Fertigstellung des Vorha-

bens soll an dem Standort in Paderborn, Gemarkung Neuenbeken, Flur 12, Flurstück 24, eine Wind-

energieanlage vom Typ Enercon E-82 E2 mit 2.300 kW Nennleistung, einer Nabenhöhe von 138,38 

m und einem Rotordurchmesser von 82,00 m betrieben werden. 

 

Das Vorhaben wurde am 13.07.2016 gem. § 10 Abs. 3 BImSchG öffentlich bekannt gemacht. Ein-

wendungen, die der Erörterung bedürfen, sind zur Errichtung oder zum Betrieb der Anlage nicht vor-

getragen worden. 

 

Damit wird öffentlich bekannt gegeben, dass der für den 29.09.2016 vorgesehene Termin zur mündli-

chen Erörterung der Einwendungen für das o. g. Vorhaben entfällt.  

 

Im Auftrag 

 

gez. 

 

Kasmann 
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169/2016 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Kreis Paderborn 

Der Landrat 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 

 

Az.: 66.3/40796-16-600 

 

 

 

Genehmigungsverfahren nach §§ 4/6/10 Bundes-Immissionsschutzgesetz 

 

 

Entfall des Erörterungstermins 

 

 

Herr Bernd Wewer, Am Henkelberge 33, 33100 Paderborn, hat die Genehmigung gemäß § 4 des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zur Errichtung und zum Betrieb einer Windkraftanlage 

in Paderborn (Neuenbeken) beantragt. Nach Fertigstellung des Vorhabens soll an dem Standort in 

Paderborn, Gemarkung Neuenbeken, Flur 12, Flurstück 23, eine Windenergieanlage vom Typ Ener-

con E-53 mit 800 kW Nennleistung, einer Nabenhöhe von 73,25 m und einem Rotordurchmesser von 

52,90 m betrieben werden. 

 

Das Vorhaben wurde am 13.07.2016 gem. § 10 Abs. 3 BImSchG öffentlich bekannt gemacht. Ein-

wendungen, die der Erörterung bedürfen, sind zur Errichtung oder zum Betrieb der Anlage nicht vor-

getragen worden. 

 

Damit wird öffentlich bekannt gegeben, dass der für den 29.09.2016 vorgesehene Termin zur mündli-

chen Erörterung der Einwendungen für das o. g. Vorhaben entfällt.  

 

Im Auftrag 

 

gez. 

 

Kasmann 
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170/2016 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Kreis Paderborn 

Der Landrat 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 

 

Az.: 66.3/41018-16-600 

Immissionsschutz 
 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
 (Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 c des Gesetzes über die  

Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG) 
für die Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage als Teil einer Windfarm mit Anlagen mit einer 

Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern mit mehr als 20 Windkraftanlagen  
in 33165 Lichtenau 

 
 
 
Die H & P Windkraft GmbH & Co. KG Westfalen, Auf dem Rohborn 1, 34434 Borgentreich, beantragt 
für den Standort Lichtenau, Gemarkung Hakenberg, Flur 1, Flurstück 4, eine Genehmigung nach § 4 
des Bundes – Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb einer Wind-
kraftanlage mit einer Nabenhöhe von 73,25 m und einem Rotordurchmesser von 52,90 m. 
 
Die v.g. Anlage ist in der Anlage 1 (Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben) des UVPG unter der Nr. 1.6.2 
Spalte 2 als Vorhaben genannt, für die im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach 
§ 3 e i.V.m. § 3 c Satz 1 des UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nach den in der Anlage 2 
UVPG aufgeführten Schutzkriterien - erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, 
die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3 a des UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 
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171/2016 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 

Az.: 66.3/41304-16-600 
 

Immissionsschutz 
 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
 (Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 c des Gesetzes über die  

Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG) 
für die Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage als Teil einer Windfarm mit Anlagen mit einer 

Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern mit mehr als 20 Windkraftanlagen  
in 33165 Lichtenau 

 
 
Die MS Megawatt Verwaltungs GmbH, Zur Egge 29, 33165 Lichtenau, beantragt für den Standort 
Lichtenau, Gemarkung Hakenberg, Flur 9, Flurstück 78, eine Genehmigung nach § 4 des Bundes – 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb einer Windkraftanlage mit 
einer Nabenhöhe von 149,08 m und einem Rotordurchmesser von 115,71 m. 
 
Die v.g. Anlage ist in der Anlage 1 (Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben) des UVPG unter der Nr. 1.6.2 
Spalte 2 als Vorhaben genannt, für die im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach 
§ 3 e i.V.m. § 3 c Satz 1 des UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nach den in der Anlage 2 
UVPG aufgeführten Schutzkriterien - erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, 
die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3 a des UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 
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172/2016 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 

Az.: 66.3/41460-16-600 
 

Immissionsschutz 
 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
 (Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 c des Gesetzes über die  

Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG) 
für die Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage als Teil einer Windfarm mit Anlagen mit einer 

Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern mit mehr als 20 Windkraftanlagen  
in 33100 Paderborn 

 
Die St.-B. WKA Neuenbeken GmbH & Co. KG, Renker Weg 48, 33100 Paderborn, beantragt für den 
Standort Paderborn, Gemarkung Neuenbeken, Flur 14, Flurstück 136, eine Genehmigung nach § 4 
des Bundes – Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb einer Wind-
kraftanlage mit einer Nabenhöhe von 108,38 m und einem Rotordurchmesser von 82 m. 
 
Die v.g. Anlage ist in der Anlage 1 (Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben) des UVPG unter der Nr. 1.6.2 
Spalte 2 als Vorhaben genannt, für die im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach 
§ 3 e i.V.m. § 3 c Satz 1 des UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nach den in der Anlage 2 
UVPG aufgeführten Schutzkriterien - erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, 
die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3 a des UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 
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173/2016 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Kreis Paderborn 

Der Landrat 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 

 
Az.: 66.3/41475-16-600 

 
Immissionsschutz 

 
Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
 (Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 c des Gesetzes über die  

Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG) 
für die Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage als Teil einer Windfarm mit Anlagen mit einer 

Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern mit mehr als 20 Windkraftanlagen  
in 33165 Lichtenau 

 
 
Die Heggewind Asseln GbR, Ringstr. 9, 33165 Lichtenau, beantragt für den Standort Lichtenau, Ge-
markung Asseln, Flur 4, Flurstück 101, eine Genehmigung nach § 4 des Bundes – Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb einer Windkraftanlage mit einer Nabenhöhe 
von 108,38 m und einem Rotordurchmesser von 82 m. 
 
Die v.g. Anlage ist in der Anlage 1 (Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben) des UVPG unter der Nr. 1.6.2 
Spalte 2 als Vorhaben genannt, für die im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach 
§ 3 e i.V.m. § 3 c Satz 1 des UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nach den in der Anlage 2 
UVPG aufgeführten Schutzkriterien - erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, 
die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3 a des UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 

Kasmann 

 

 


